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 Veröffentlicht am 08.03.1994

Norm

StVO §82 Abs1

UWG §1 C2

Rechtssatz

Daß sich ein Gewerbetreibender durch Aufstellen von Werbeständern für Schlagzeilenplakate auf ö entlichen

Verkehrs ächen ohne die erforderlichen Bewilligungen (Gebrauchserlaubnis) über bundesgesetzliche und

landesgesetzliche Vorschriften (§ 82 Abs 1 StVO; § 1 Abs 1 Wr und NÖ GebrauchsabgabenG) hinwegsetzt und ein

solcher Gesetzesverstoß geeignet ist, die Wettbewerbslage gegenüber den gesetzestreuen Mitbewerbern zu seinen

Gunsten zu beeinflussen, liegt klar auf der Hand.
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